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A. Einleitung

I. Hinführung

„Land was made to be registered.“1

1. Eine kurze Geschichte des Grundregisters

Das Eingangszitat des englischen Rechtslehrers Peter Sparkes weist der Arbeit 
den Weg: Es sei dem Grund und Boden zu eigen, registriert zu werden. Dieser 
Gedanke der notwendigen Registrierung von Grundstücken, ihrer Eigentümer 
und etwaiger Belastungen kann bis in die griechischen Städte und ins römische 
Ägypten zurückverfolgt werden.2 In den griechischen Städten wurden zur Be-
kanntgabe der Hypotheken entweder beschriftete Tafeln in den Boden geschla-
gen oder die hypothekarischen Belastungen direkt auf den Hauswänden ver-
merkt.3 Im römischen Ägypten legte man bereits Folianten als Grundregister 
an, die βιβλιοθήκη ἐγκτήσεων. Hier wurden die Privaturkunden zu den Grund-
stücksrechten gesammelt.4

Um beurteilen zu können, inwiefern diese antiken Grundregister oder spä-
tere, mittelalterliche Grundregister mit den kontemporären Grundregistern ver-
gleichbar sind, muss erst das hinter dem Grundregister stehende Ziel bestimmt 
werden. Als Zielsetzung kommt für das Grundregister die reine Beweisfunk-
tion in Betracht, dass ein gewisses Grundstück einem gewissen Eigentümer zu-
geordnet ist, ohne dass hieraus eine rechtliche Wirkung erwächst. Eine andere 
mögliche Zielsetzung ist die Nutzung des Grundregisters als drittschützendes 
Instrument zur Förderung von Realkredit und Immobilienmarkt.

1 Sparkes, A new land law, 2003, 1.
2 Aubert, Beiträge zur Geschichte der deutschen Grundbücher, ZRG GA, 1893, 1, 2; Weiß, 

Pfandrechtliche Untersuchungen I, 1909, 31 m. w.N in Fn. 1; Hedemann, Sachenrecht, 1924, 
258; Taubenschlag, The law of Greco-Roman Egypt in the light of the papyri, 332 B. C.–640 
A. D., 1944, 167 ff.; Hammer, Die Geschichte des Grundbuchs in Bayern, 1960, 27; Böhrin-
ger, Die Geschichte des Grundbuchs im Wandel der Zeiten, BWNotZ, 1986, 1; Lerouxel, The 
βιβλιοθήκη ἐγκτήσεων and transaction costs in the credit market of Roman Egypt (30 B. C. E. 
to ca. 170 C. E.), 2015, 162 ff.

3 Réal, Projet de loi sur le Code hypothécaire et le crédit cédulaire, 1796, V; Guichard, 
Précis historique, 1810, 1, 3 ff.

4 Taubenschlag, The law of Greco-Roman Egypt in the light of the papyri, 332 B. C.–640 
A. D., 1944, 169.



2 A. Einleitung

Grundregister, die vor allem der reinen Beweisfunktion gerecht zu werden 
suchten, fanden sich in der Antike und in den mittelalterlichen Stadtbüchern.5 
Das Grundeigentum sollte wegen seiner großen gesellschaftlichen Bedeutung 
nur sehr eingeschränkt als Wirtschaftsgut genutzt werden.6 Mit dem Eintrag 
ging keine flächendeckende rechtsverbindliche Wirkung einher. Vielmehr war 
das Register häufig eine „Gedächtnisstütze“7 für die registerführende Körper-
schaft.8

Eindeutig war diese Bewertung der ägyptischen Grundregister und deut-
schen Stadtbücher nicht, da sich auch Stimmen finden lassen, die in den älte-
ren Grundregistern den Schutz des Rechtsverkehrs verwirklicht sahen. Bezüg-
lich des ägyptischen Rechts wurde eine drittschützende Wirkung angenommen, 
die der Förderung des Realkredits und der der Senkung der Transaktionskos-
ten dienen sollte.9 Für die Kölner Schreinsbücher wurde ebenfalls vorgetragen, 
dass diesen ein gewisser Rechtsschein und Verkehrsschutz innegewohnt habe.10 
Daher hätten sie einen signifikanten Einfluss auf die Ausbildung des Grund-
registerrechts ab dem 17. Jahrhundert gehabt.11

Das nachklassische römische Recht distanzierte sich vom Grundregisterwe-
sen und glich das Immobiliarrecht dem Mobiliarrecht an.12 Die Rezeption des 
römischen Rechts habe die Entwicklung des Grundregisterrechts von den Stadt-
büchern bis in das 17. Jahrhundert hinein gelähmt.13 Dem römischen Recht 

5 Aubert, Beiträge zur Geschichte der deutschen Grundbücher, ZRG GA, 1893, 1, 3; Stob-
be, Handbuch des Deutschen Privatrechts I, 1893, § 67 I; M. Wolff, Sachenrecht, 1932, § 26 II; 
Taubenschlag, The law of Greco-Roman Egypt in the light of the papyri, 332 B. C.–640 A. D., 
1944, 168 m. w.N; Nehlsen, Art. Grundbuch, HRG, 1971, 1818, 1819 f.; Böhringer, Die Ge-
schichte des Grundbuchs im Wandel der Zeiten, BWNotZ, 1986, 1, 2 f.; Stadler, Gestaltungs-
freiheit und Verkehrsschutz durch Abstraktion, 1996, 124 f.

6 Planitz, Das deutsche Grundpfandrecht, 1936, 2 ff.
7 Nehlsen, Art. Grundbuch, HRG, 1971, 1818, 1819; Hedemann, Sachenrecht, 1924, 257.
8 Taubenschlag, The law of Greco-Roman Egypt in the light of the papyri, 332 B. C.–640 

A. D., 1944, 168; Hammer, Die Geschichte des Grundbuchs in Bayern, 1960, 50; Nehlsen, Art. 
Grundbuch, HRG, 1971, 1818, 1819; Hess, Art. Grundbuch, HRG, 2012, 569 f.; Hedemann 
sieht hierin unter anderem die „Freude an Aufzeichnung in Protokollbüchern überhaupt“, He-
demann, Sachenrecht, 1924, 257.

9 Taubenschlag, The law of Greco-Roman Egypt in the light of the papyri, 332 B. C.–640 
A. D., 1944, 168; Lerouxel, The βιβλιοθήκη ἐγκτήσεων and transaction costs in the credit mar-
ket of Roman Egypt (30 B. C. E. to ca. 170 C. E.), 2015, 162 f.

10 Regelsberger, Studien im bayerischen Hypothekenrechte, 1872, 75; Beyerle, Die An-
fänge des Kölner Schreinswesens, ZRG GA, 1931, 318, 490 f.; Conrad, Liegenschaftsübereig-
nungen und Grundbucheintragung in Köln während des Mittelalters, Forschungen zum Deut-
schen Recht, 1935, 160 f.

11 Planitz, Das Kölner Recht und seine Verbreitung in der späten Kaiserzeit, ZRG GA, 
1935, 131, 166 f.; Conrad, Liegenschaftsübereignungen und Grundbucheintragung in Köln 
während des Mittelalters, Forschungen zum Deutschen Recht, 1935, 161 f. m. w. N.

12 Kaser, Das römische Privatrecht, 1975, 275.
13 Roth, System des Deutschen Privatrechts, 1886, § 255; Stobbe, Handbuch des Deutschen 

Privatrechts II/2, 1897, § 146; O. v. Gierke, Deutsches Privatrecht, 1905, § 117 VII; Dernburg, 
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wurde in dem Grundregisterdiskurs seit dem 17. Jahrhundert unterstellt, es habe 
den Schutz der Öffentlichkeit im Grundstücksrecht einem strengen Traditions-
prinzip geopfert, das die Einigung und die Übergabe zur Übertragung des Im-
mobiliareigentums ausreichen lasse.14 Zudem sei dem Geheimhaltungsinteres-
se der verschuldeten Grundbesitzer dadurch Rechnung getragen worden, dass 
von einer Registrierung der Hypotheken Abstand genommen worden sei.15 Den 
römischen Juristen, so die polemische Würdigung, sei ein abstrakt logisches 
System wichtiger gewesen als ein den sozialen und wirtschaftlichen Notwen-
digkeiten angepasstes Grundregister.16 Erst im 17. Jahrhundert habe sich der 
Gesetzgeber auf die Schutzfunktion des Grundregisters besonnen.17

2. Die Prinzipien des Grundregisters im Diskurs

Für das Konzept des Grundregisters als drittschützendes und marktfördern-
des Instrument wurden gewisse Gesetzgebungsprinzipien gefordert. Hierin lag 
der Unterschied zu den ägyptischen Gesetzen und den Schreinsbüchern, da im 
17. Jahrhundert eine Gesetzgebung einsetzte, die sich kritisch mit den verschie-
denen Grundregisterprinzipien auseinandersetzte.

Es lassen sich mindestens fünf Prinzipien herauskristallisieren, die den Dis-
kurs um das Grundregister geprägt haben.18 Das Eintragungsprinzip umfasste 
die Eintragungspflicht von Hypotheken und anderen Realsicherheiten sowie die 
Eintragung von Grundübertragungen. Hier war es hoch streitig, ob diese Ein-

Das Sachenrecht des Deutschen Reiches und Preußens, 1908, § 31 II; M. Wolff, Sachenrecht, 
1932, § 26 III; Stolleis, Das Bayerische Hypothekengesetz von 1822, 1976, 240, 242.

14 M. Wolff, Sachenrecht, 1932, § 26 II; J. v. Gierke, Das Sachenrecht des bürgerlichen 
Rechts, 1959, § 14 I; Hedemann, 2. Hälfte: Die Entwicklung des formellen Bodenrechts, 1935, 
5; Dernburg, Das Sachenrecht des Deutschen Reiches und Preußens, 1908, § 31 I; Staudinger/
Seufert, 1956, Vorbemerkung vor § 873 BGB Rn. 1.

15 Hedemann, 2. Hälfte: Die Entwicklung des formellen Bodenrechts, 1935, 5; Dernburg, 
Das Sachenrecht des Deutschen Reiches und Preußens, 1908, § 31 I; Neigebaur, Ueber die 
Möglichkeit einer einfachen Hypotheken-Ordnung, 1822, 4.

16 Mascher, Das deutsche Grundbuch- und Hypothekenwesen, 1869, 529; Bruns, Das heu-
tige römische Recht, 1870, 247, 313; Regelsberger, Studien im bayerischen Hypothekenrechte, 
1872, 74; N. N., Motive zum BGB, III, 1888, 9; Guillouard, La Revision du Régime hypothé-
caire, 1904, 415, 417; Hedemann, Sachenrecht, 1924, IX.

17 Stobbe, Handbuch des Deutschen Privatrechts II/2, 1897, § 146 XI, Dümig, Grundbuch-
rechtliches Vorgehen bei einem unzutreffenden Grundbuchstand, 2010, 53, 66.

18 Beseler, System des gemeinen deutschen Privatrechts, 1853, 149–158; Mascher, Das 
deutsche Grundbuch- und Hypothekenwesen, 1869, 583, 586, 636, 676, 688; N. N., Moti-
ve zum BGB, III, 1888, 23; Hedemann, 2. Hälfte: Die Entwicklung des formellen Boden-
rechts, 1935, 2 ff., 276 f. (unter Ausnahme des Legalitätsprinzipes); Hammer, Die Geschichte 
des Grundbuchs in Bayern, 1960, 26 f.; Metzler, Das anglo-amerikanische Grundbuchwesen, 
1966, 76; Schubert, Die Entstehung der Vorschriften des BGB über Besitz und Eigentumsüber-
tragung, 1966, 95 ff.; Buchholz, Abstraktionsprinzip und Immobiliarrecht, 1978, 142 ff.; Hess, 
Art. Grundbuch, HRG, 2012, 569, 573.
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tragung fakultativ oder obligatorisch sein musste.19 Es musste durch den Ge-
setzgeber ebenfalls die Entscheidung erfolgen, ob die Eintragung konstitutiv für 
den Rechtserwerb oder rein deklaratorisch mit Drittwirkung sein sollte.20

Ein zweites Prinzip war das Publizitätsprinzip, welches einerseits die mate-
rielle Publizität und andererseits die formelle Publizität beinhaltete. Die mate-
rielle Publizität beschrieb die Wirkung des Eintrags für den Rechtsverkehr. Die 
Frage, inwieweit unbeteiligte Dritte dem Grundregistereintrag Vertrauen ent-
gegenbringen durften, wurde in den Bestimmungen der materiellen Publizität 
geregelt.21 Mit anderen Worten handelte es sich hierbei um die Gutglaubens-
funktion des Grundregisters. Die formelle Publizität beschrieb das Einsichts-
recht in das Grundregister.22 Hiervon war erfasst, wer Einsicht erhalten durfte 
und ob diese eine aktive Einsichtnahme oder nur das Recht einer Abschrift be-
inhaltete.

Vor Eintragung der Rechtsposition musste eine Prüfung stattfinden, welche 
die Richtigkeit des Grundregistereintrags garantieren sollte.23 Einerseits konn-
te es hier eine Beweispflicht für die Parteien geben, die den Übertragungs- oder 
Belastungsakt mit Zeugen beweisen mussten.24 Andererseits konnte verlangt 
werden, dass der verlierende Teil vor dem zuständigen Grundregisteramt die 
Rechtsänderung angeben musste.25 Eine dritte, aufwendigere Form, sah vor, 
dass das Grundregisteramt selbst die vorgelegten Unterlagen einer materiellen 
Prüfung unterziehen musste und sich nicht aufgrund ihrer beglaubigten Form 
auf eine formelle Prüfung der Berechtigung beschränken konnte.26 Im Folgen-
den wird diese Prüfung als Legalitätsprinzip bezeichnet werden, welches in un-
terschiedlich strengen Varianten auftauchte.

Die Einträge sollten zudem eine Spezialität aufweisen. Spezialität meinte die 
präzise Bezeichnung der vom Rechtsgeschäft erfassten Grundstücke. Proble-
matisch konnte die Spezialität in den Fällen hypothekarischer Belastung sein, 
da es hier teilweise möglich war, eine dingliche Belastung ohne genaue An-
gabe der Haftungssumme oder des Grundstücks als Haftungsobjekt einzuge-

19 Als Vertreter der verpflichtenden Eintragung: Bähr, Die preußischen Gesetzentwürfe 
über die Rechte an Grundvermögen, 1870, 67; als Vertreter der freiwilligen Eintragung: For-
tescue-Brickdale, Registration of Title to Land, 1886, 89.

20 Dubarry, Zum Verhältnis zwischen Grundbuchfunktionen und Leitprinzipien des Sa-
chenrechts, 2016, 617, 623; als Vertreter der konstitutiven Eintragung: Mascher, Das deutsche 
Grundbuch- und Hypothekenwesen, 1869, 539; als Vertreter der deklaratorischen Eintragung: 
Troplong, Priviléges et hypothèques, 1864, 161.

21 Hedemann, 2. Hälfte: Die Entwicklung des formellen Bodenrechts, 1935, 4.
22 Hedemann, 2. Hälfte: Die Entwicklung des formellen Bodenrechts, 1935, 4.
23 Hedemann, 2. Hälfte: Die Entwicklung des formellen Bodenrechts, 1935, 259 f.; Grolle, 

Die Eintragungsbewilligung, 1989, 8 ff.; 76 ff.
24 So unter anderem in Art. 7, 2 & 3 Anne, c. 4 (1703).
25 Grolle, Die Eintragungsbewilligung, 1989, 76 f.
26 Hedemann, 2. Hälfte: Die Entwicklung des formellen Bodenrechts, 1935, 259.
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hen.27 Das Spezialitätsprinzip war der Kampfbegriff derjenigen, die für eine 
Bestimmung der Haftungssumme und eine eindeutige Benennung des verhafte-
ten Grundstücks eintraten.28

Schließlich mussten die physisch vorhandenen Grundregisterkarteien nach 
einem Ordnungssystem aufgebaut werden. Möglich waren hier sowohl eine 
chronologische Sortierung nach Vornahme der Übertragungen und Belastungen 
in einem territorial abgegrenzten Bereich oder eine Sortierung nach Eigentü-
mern.29 Sofern diese Grundeigentum übertrugen oder belasteten wurde dies in 
ihrer Kartei vermerkt, einem sogenannten Personalfolium. Eine dritte Möglich-
keit war die Sortierung nach den einzelnen Grundstücken, das sogenannte Real-
folium. Es war im deutschen Recht weit verbreitet und schon früh anerkannt.30 
Das Realfolium setzte eine Bestimmbarkeit der einzelnen Grundstücke voraus, 
die gerade ohne ein einheitliches Kataster schwierig zu erreichen war.

Diese fünf Grundregisterprinzipien wurden kontrovers diskutiert, wobei teil-
weise polemisch von den ‚richtigen Prinzipien‘ gesprochen wurde.31 Jene be-
hauptete Richtigkeit fand sich nicht nur im deutschen Diskurs, sondern auch in 
anderen Ländern.32 Beispielhaft für den deutschen Diskurs hat hier der preu-
ßische Gesetzgeber die Richtigkeit der preußischen Gesetzestradition hervor-
gehoben:

„Daß die Preußische Gesetzgebung über das formelle Hypothekenrecht von 1783 und 
über das materielle von 1794 auf richtigen Prinzipien beruht, wird selbst von denen im 
Allgemeinen nicht verkannt, die dieselbe den Bedürfnissen des heutigen Verkehrs nicht 
mehr für entsprechend erachten.“33

Das Kriterium der Richtigkeit der Prinzipien ist ohne Zweckbestimmung je-
doch unbrauchbar.34 Es muss eindeutig von den jeweiligen Gesetzgebern er-

27 Hedemann, 2. Hälfte: Die Entwicklung des formellen Bodenrechts, 1935, 4.
28 Hedemann spricht davon, dass eine Generakhypothek der „Todfeind“ des Spezialitäts-

prinzips sei, Hedemann, 2. Hälfte: Die Entwicklung des formellen Bodenrechts, 1935, 4.
29 Hedemann, 2. Hälfte: Die Entwicklung des formellen Bodenrechts, 1935, 1; Howell, 

Deeds Registration in England: A complete failure?, The Cambridge Law Journal, 1999, 366, 
380.

30 Hedemann, 2. Hälfte: Die Entwicklung des formellen Bodenrechts, 1935, 2.
31 Gönner, Ueber die zweckmäßige Einrichtung des Hypothekenbuchs, 1823, 5 f.; Ein-

leitung zum Bayrischen Hypothekengesetz 1822: „[…] ein nach den richtigen und in der Er-
fahrung bewährten Grundsätzen abgemessenes Hypotheken-System[…]“; Preußisches Justiz-
ministerium, II. Motive zu dem Entwurfe eines Gesetzes über den Eigenthums-Erwerb und die 
dingliche Belastung der Grundstücke, Bergwerke und selbstständigen Gerechtigkeiten, 1869, 
23, 24; N. N., Motive zu dem Entwurfe eines Gesetzes über den Eigentumserwerb, 1872, 9; 
N. N., Motive des Revisors, 1981, 813, 827: „Wenden wir uns nun zu andern Ländern, um zu 
erfahren, ob dort richtigere Prinzipe, als die oben angedeuteten gefunden werden[…]“.

32 Réal, Projet de loi sur le Code hypothécaire et le crédit cédulaire, 1796, VI f. („vrais 
principes“), Hua, De la nécessité et des moyens de perfectionner la législation hypothécaire, 
1812, XI; Persil, Régime Hypothécaire/I, 1820, IX (Vorwort) („des vrais principes“).

33 N. N., Motive zu dem Entwurfe eines Gesetzes über den Eigentumserwerb, 1872, 9.
34 So auch Röver, Vergleichende Prinzipien dinglicher Sicherheiten, 1999, 1.
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läutert werden, was mit dem Grundregisterrecht erreicht werden soll. Die Aus-
gestaltung der fünf Grundregisterprinzipien war dabei nicht das Werk einzelner 
Personen oder Epochen, sondern vielmehr das Ergebnis kontroverser Diskus-
sionen zwischen 1652 und 1900.35

In Deutschland wurde aus dem Zusammenspiel dieser fünf Grundregister-
prinzipien das Konzept Grundbuch entwickelt, das seit dem Inkrafttreten von 
BGB und GBO 1. Januar 1900 für das gesamte Deutsche Reich galt. Es wird als 
„Ruhmesblatt des deutschen Rechts“36 verstanden.37 Seit 1900 ist das Grund-
buch in seiner prinzipiellen Form nicht verändert, weshalb es den Endpunkt der 
hiesigen Untersuchung darstellt.38

Vom Wunsch der Förderung des Immobiliarverkehrs und des Realkredits ge-
tragen, verlor das Grundbuch durch seine wesensbestimmenden Prinzipien seit 
1900 nicht an Aktualität.39 Gerade die Diskurse um diese Prinzipien haben zur 
heutigen, modernen Grundbuchverfassung geführt.40

Unbeantwortet blieb jedoch bislang, wie, warum und wann sich gerade die-
ses Zusammenspiel der Grundregisterprinzipien des Grundbuchs herausbildete. 
Lag dies in der apriorischen Güte der Grundregisterprinzipien belegen? Wie re-
gelten ausländische Rechtsordnungen vergleichbar einflussreicher Länder die 
Fragen des Grundregisters? Ergab sich aus den ausländischen Rechtstraditionen 
das gleiche Zusammenspiel der Grundregisterprinzipien oder gab es begründete 
Abweichungen?

Dies zu bestimmen wird erst möglich sein, nachdem eine Auseinanderset-
zung mit den Geschichten der englischen, französischen und deutschen Grund-
register mitsamt ihrer kontroversen Diskurse erfolgt ist. Die drei europäischen 
Großmächte einte nicht nur politische und wirtschaftliche Macht, sondern 
zudem eine auffallend parallele Rechtsentwicklung im Grundregisterrecht.

Zwar urteilte Lorenz von Stein41: „Die Geschichte des Grundbuchwesens, 
sehr reich an Einzelheiten, ist im Großen und Ganzen sehr einfach.“42, doch 
scheinen gerade diese Einzelheiten die Komplexität der Materie zu begründen, 
deren Verständnis der Schlüssel zum Verständnis des Konzepts Grundbuch sein 
kann.

35 Besson, Les livres fonciers et la réforme hypothécaire, 1891, 248; Hedemann, 2. Hälfte: 
Die Entwicklung des formellen Bodenrechts, 1935, 17 ff.

36 J. v. Gierke, Das Sachenrecht des bürgerlichen Rechts, 1959, § 14 I.
37 Eickmann, Grundbuchverfahrensrecht, 1994, Rn. 1 f.; Hedemann, Sachenrecht, 1924, 

256; Förster, Preußisches Privatrecht III, 1892, 456.
38 Resch, Sicherungsinstrumente beim Grundstückserwerb, 2016, 2.
39 Oppikofer, Literatur: Justus Wilhelm Hedemann, ZRG GA, 1936, 475, 477.
40 Buchholz, Immobiliarsachenrecht, 1982, 1702 f.; Neschwara, Art. Grundbuch, 2006, 

1157, 1158; U. Köbler, Werden, Wandel und Wesen des deutschen Privatrechtswortschatzes, 
2010, 376.

41 15.11.1815–23.09.1890; Inama von Sternegg, Art. Lorenz von Stein, ADB, 1893, 661–
666.

42 Stein, Handbuch der Verwaltungslehre, 1870, 262.
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II. Glossar

1. England

a) Was ist „Land Law“?

Das englische Grundregisterrecht findet sich eingebettet in das sog. „Land 
Law“. Dieses Recht bezeichnet die Materie, welche sich unter verschiedenen 
Blickwinkeln mit rechtlichen Beziehungen an Grund und Boden befasst. Sei-
nen Ursprung hat das englische Land Law, anders als etwa das schottische, im 
Gefüge des „Common Law“, das sich seit 1066 entwickelt hat.43 Seine Kern-
materie44 ist das Recht des Eigentums an Grund und Boden, „Real Property“ 
genannt.45 Die bisweilen unzeitgemäß erscheinende Komplexität des Land 
Laws resultiert aus seiner mittelalterlichen Herkunft.46 Im Recht des 21. Jahr-
hunderts spiegelt sich die Terminologie des mittelalterlichen Feudalismus wi-
der,47 wenngleich mittlerweile von einer eingetretenen Simplifizierung des 
Land Laws die Rede ist.48 Geblieben ist jedoch die feudale Reminiszenz, dass 
alles Land in England der Krone gehört und daher richtigerweise nicht von 
einem Eigentum der jeweiligen Berechtigten gesprochen werden kann.49 Viel-
mehr ist der Einzelne nur ein sog. „tenant“, ein Lehensnehmer der Krone oder 
seines „Landlords“. Zwar wurden spätestens mit der Gesetzgebung von 1925 
sämtliche Feudaldienste abgeschafft oder in Geldleistungen umgewandelt, 
doch blieb die Doktrin des „tenure“ bestehen.50 Als Land Reform bezeichne-
te man die Reform dieses Systems des tenure und hierbei die Abschaffung des 
Feudalsystems.51

Eine Realsicherheit wird nach englischem Recht als „mortgage“ bezeich-
net.52 Die klassische englische mortgage wurde dadurch gewährt, dass der Be-
rechtigte eines Freeholds seine vererbliche Rechtsposition auf den Kreditgeber 
übergehen ließ und eine Rückübertragungspflicht bestand, die bei erfolgter Zah-

43 Anderson, The 1925 Property Legislation: Setting Contexts, 1998, 107; Cooke, Land 
Law, 2012, 1 f.

44 Cooke, Land Law, 2012, 2 „core discipline“.
45 Birks, Before We Begin: Five Keys to Land Law, 1998, 457, 485; Cooke, Land Law, 

2012, 2.
46 Hargreaves, An introduction to the principles of Land Law, 1963, 3 f.
47 Megarry/Wade, The Law of Real Property, 2012, 2 (Rn. 1–003).
48 Megarry/Wade, The Law of Real Property, 2012, 1 (Rn. 1–001).
49 Hargreaves, An introduction to the principles of Land Law, 1963, 42; A. Simpson, 

A History of the Land Law, 1986, 1; K. Gray/S. F. Gray, Elements of Land Law, 2001, 65; 
Cooke, Land Law, 2012, 15; Megarry/Wade, The Law of Real Property, 2012, 22 (Rn. 2–001).

50 K. Gray/S. F. Gray, Elements of Land Law, 2001, 72 ff.; Cooke, Land Law, 2012, 18; 
Megarry/Wade, The Law of Real Property, 2012, 23 f. (Rn. 2–004, 2–006).

51 Tuma, Art. Land Reform and Tenure, 2002, 540.
52 Hofmann, Mortgage und Charge, 2002, 21.
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lung bis zu einem bestimmten Stichtag erfolgte.53 Dieses verhältnismäßig um-
ständliche und risikobehaftete Vorgehen blieb lange Zeit unverändert.54

b) Registerarten: Deed vs. Title

Die beiden wichtigsten Arten der Grundregistrierung waren in England einer-
seits die „deed“ Registrierung und andererseits die „title“ Registrierung. Ein 
Deed war zunächst nicht mehr als eine unterzeichnete und versiegelte Urkun-
de.55 Einerseits konnten die Parteien damit die Übertragung der Rechtspositi-
on an einem Grundstück vereinbaren, andererseits konnten so aber auch Mort-
gages erzeugt werden.56

Die Übertragung der Rechtsposition wird auch im geltenden Recht noch 
„Conveyance“ genannt. Diese Conveyance ist und war von dem zugrunde-
liegenden Kausalgeschäft zu trennen.57 Die übertragene Rechtsposition wird 
durch den Begriff des „Estates“ ausgedrückt.58 Ein Estate beschreibt, wie lange 
und in welcher Funktion der Berechtigte das Land besitzen darf.59

Die gängige Unterscheidung verläuft zwischen dem Freehold, als einem 
zeitlich unbegrenzten Recht, und dem Leasehold, als einem zeitlich begrenzten 
Recht.60 Zuvor gab es noch die dritte Form, das sog. Copyhold. Dieser bildete 
sich im 15. Jahrhundert heraus und betraf vor allem bäuerliche Eigentümer, die 
ein Recht an dem ihnen gegebenen Grundstück hatten. Hierüber wurde ein Ein-
trag in die adligen Urkundenrollen gemacht und der Besitzer erhielt eine Kopie, 
daher der Name Copyholder.61 Anders als der Freehold standen dem Copyhold-
er keine ausschließlichen Gebrauchsrechte zu. So hatte der Adlige immer noch 
das Recht an den Bodenschätzen und dem Holz. Zudem konnte eine Übertra-
gung nur durch Aufgabe des Rechts gegenüber dem Adligen erfolgen und war 

53 Powell/Coventry, A treatise on the Law of Mortgages, 1826, 4a Fn. B; Pollock/Mait-
land, The History of English Law, 1968 (Orginalauflage von 1898), 123; Hofmann, Mortgage 
und Charge, 2002, 21.

54 Cooke, Land Law 2012, 137.
55 Encyclopædia Perthensis, Art. Law, 1816, 694, 714 = Encyclopædia Britannica, Art. 

Law, 1817, 582, 605; Megarry/Wade, The Law of Real Property, 2012, CCLXXXII (Glossar).
56 Encyclopædia Perthensis, Art. Law, 1816, 694, 714 = Encyclopædia Britannica, Art. 

Law, 1817, 582, 605.
57 Birks, Before We Begin: Five Keys to Land Law, 1998, 457, 482.
58 Anderson, The 1925 Property Legislation: Setting Contexts, 1998, 107.
59 K. Gray/S. F. Gray, Elements of Land Law, 2001, 70 ff.; Megarry/Wade, The Law of 

Real Property, 2012, 23 f. (Rn. 2–005).
60 K. Gray/S. F. Gray, Elements of Land Law, 2001, 70 ff., 293 ff.; McFarlane/Hopkins 

u. a., Land Law, 2012, 134 ff.
61 Morris, A summary of the Law Land and Mortgage in the British Empire and Foreign 

Countries, with an Appendix Containing the Land Transfer Act, 1875, the Land Transfer Bill, 
1895, and the Law of Inheritance Amendment Bill, 1895, 1895, 57; Brooks, Law, Politics and 
Society in Early Modern England, 2008, 328.
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damit nicht frei möglich.62 Gerade in der für die vorliegende Bearbeitung wich-
tigen Phase im späten 17. Jahrhundert war das Copyhold eine relevante Form 
des Estates.63 Allerdings war in den Gesetzen und Gesetzgebungsprojekten 
des Grundregisterrechts das Copyhold ausgenommen, da durch die Eintragung 
der Copyholds in die Bücher der Adelsgüter keine weitergehende Eintragung 
im Grundregister notwendig war.64 Von der ersten Grundregisterkommission 
von 1828 noch gebilligt,65 wurde das Copyold im Rahmen der 1925er-Gesetz-
gebung aufgehoben, da die umständliche Übertragung und die verbleibenden 
Rechte des Adligen als anachronistisch empfunden wurden.66 Die vorhandenen 
Urkundsbücher der Adligen wurden damit hinfällig und ihr Wert als Ausgangs-
punkt neuer Grundregister ging verloren.67

Durch die Gesetze von 1862, 1875, 1897 und schließlich durch die 1925er-
Novelle wurde der Title Registrierung vor der Deed Registrierung der Vorzug 
gegeben.68 Die Unterscheidung wurde zwar von den Zeitgenossen des 19. Jahr-
hunderts nicht einheitlich durchgeführt69, doch erschien ihre Einführung rück-
blickend angebracht gewesen zu sein.70 Bei dem Title Grundregister war der 
Eintrag selbst verbindlich, nicht etwa der Deed, dessen Inhalt man eintrug. Diese 
Art des Grundregisters machte die Sammlung von Deeds überflüssig.71 Das Title 
Grundregister wurde als revolutionär angesehen, da es die herkömmliche Über-
tragung von Grundeigentum signifikant veränderte.72

2. Frankreich

a) Inskription – Transkription

In der französischen Rechtsterminologie bildeten sich zwei verschiedene Be-
griffe für die Eintragung dinglicher Rechtspositionen in das Grundregister he-
raus. Durch das Gesetz von 1798 wurden diese erstmals klar abgegrenzt. Für 
die Grundübertragungen war die „transcription“ (Transkription) vorgesehen.73 
Diese wurde in dem Gesetz von 1798 erstmals ausdrücklich erwähnt.74 Bei der 

62 Megarry/Wade, The Law of Real Property, 2012, 27 (Rn. 2–013).
63 Brooks, Law, Politics and Society in Early Modern England, 2008, 327.
64 Plowden, Impartial Thoughts upon the beneficial consequences of Inrolling all Deeds, 

Wills, and Codicils affecting Lands, throughout England and Wales, 1789, 58, 137.
65 Holdsworth/Goodhart u. a., A History of English Law/XV, 1965, 171.
66 Megarry/Wade, The Law of Real Property, 2012, 30 f. (Rn. 2–020).
67 Megarry/Wade, The Law of Real Property, 2012, 30 (Rn. 2–020).
68 Birks, Before We Begin: Five Keys to Land Law, 1998, 457, 482.
69 Howell, Deeds Registration in England: A complete failure?, The Cambridge Law Jour-

nal, 1999, 366, 369.
70 McFarlane/Hopkins u. a., Land Law, 2012, 225.
71 Cherry/Marigold, The Land Transfer Acts 1875 & 1897, 1899, 1.
72 Cooke, Land Law, 2012, 46.
73 Art. 26 Gesetz von 1798.
74 Guichard, Code hypothécaire, 1798, 330; Troplong, Priviléges et hypothèques, 1864, 189.



10 A. Einleitung

Transkription wurde der das Eigentum übertragende Titel abgeschrieben und in 
seiner Gänze in das Grundregister übernommen.75 Hieraus folgte implizit, dass 
der Transkription nur eine deklaratorische Wirkung beigemessen wurde, da das 
Eigentum schon mit Abschluss des Vertrages überging.

Für Hypotheken führte das Gesetz von 1798 die sog. „inscription“ (Inskrip-
tion) ein.76 Zwar kannten schon frühere Gesetze eine Hypothekeneintragung, so 
etwa das Gesetz von 1795,77 doch fand erst 1798 eine umfassende Erläuterung 
des Inskriptionsvorgangs statt. Die Inskription der Hypotheken war verpflich-
tend und führte erst zum Entstehen der Hypothek.78 Die Inskription war keine 
Eintragung des gesamten Dokuments, sondern nur eine Eintragung der wesent-
lichen Merkmale der Hypothekenbestellung. Ihre Eintragung setzte mithin vo-
raus, dass der Gläubiger den Hypothekentitel vor das Hypothekenamt brachte 
und diesem die essentiellen Informationen kundgab. Hierzu zählten unter an-
derem sein Name und seine Anschrift sowie der Name und die Anschrift des 
Gläubigers. Zudem mussten das belastete Grundstück und die Hypothekensum-
me benannt werden.79

Unterschiede zwischen den beiden Möglichkeiten des Eintrags lagen mithin 
einerseits in der Wirkung desselben sowie andererseits in der Form der Aufnah-
me in das Grundregister. Sowohl Transkription als auch Inskription bildeten je-
doch Ausbildungen des Eintragungsprinzips und waren essentielle Bestandteile 
der Diskussionen um die Verfassung des französischen Grundregisters.

b) Legalhypothek

Das materielle französische Hypothekenrecht kannte drei Formen der Hypo-
thek. Einerseits gab es die auf Parteivereinbarung basierende, konventionelle 
Hypothek. Andererseits kannte man die gerichtliche Hypothek, welche durch 
ein Gerichtsurteil entstand sowie die Legalhypothek.80 Die Legalhypothek bil-
dete wegen ihrer Schutzfunktion und ihrer besonderen Behandlung in den Re-
formdebatten einen elementaren Bestandteil in der französischen Grundregis-
terentwicklung. Eine Legalhypothek entstand durch Gesetz und sollte unter 
anderem die Ehefrauen und Mündel in Bezug auf Ansprüche gegen den Ver-
pflichteten absichern. Als pars pro toto dient in dieser Bearbeitung die Le-
galhypothek zum Schutz der Ehefrau, da diese häufig stellvertretend für die 
rechtliche Behandlung von Legalhypotheken im Grundregisterrecht angeführt 
wurde. Die Legalhypothek entstand bezüglich des Anspruchs, den die Ehefrau 

75 Mourlon, Traité théorique et pratique de la transcription, 1862, XII f.
76 Art. 2, 16 f. Gesetz von 1798.
77 Art. 3 Gesetz von 1795.
78 Art. 3 Gesetz von 1798.
79 Art. 17 Gesetz von 1798.
80 Janson, Code des lois du 11 brumaire an VII sur le Régime hypothécaire et les expro-

priations forcées, 1798, 8 Fn. 1.
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